
Die Bestimmungen zur Wahlprüfung gelten gem. § 46 b Kommunalwahlgesetz für die Wahl der 
Bürgermeisterin entsprechend. 

 

 

Auszug Kommunalwahlgesetz 

2. Wahlprüfung 

§ 39 

(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl können 

jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 
die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses (bis 26.10.2015) Einspruch erheben, 
wenn sie eine Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c für 
erforderlich halten. Der Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 

(2) Gegen die von den Wahlbehörden bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung 
getroffenen Entscheidungen kann Einspruch gemäß Absatz 1 eingelegt werden, um eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 herbeizuführen. § 9 Abs. 3 Satz 2, § 11, 
§ 18 Abs. 4 bleiben unberührt. 

§ 40 

(1) Die neue Vertretung hat nach Vorprüfung durch einen hierfür gewählten Ausschuss unverzüglich 
über die Einsprüche sowie über die Gültigkeit der Wahl von Amts wegen in folgender Weise zu 
beschließen: 

a) Wird die Wahl wegen mangelnder Wählbarkeit eines Vertreters für ungültig 
erachtet, so ist das Ausscheiden dieses Vertreters anzuordnen. 

b) Wird festgestellt, dass bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung 
Unregelmäßigkeiten vorgekommen sind, die im jeweils vorliegenden Einzelfall auf 
das Wahlergebnis im Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste 
von entscheidendem Einfluss gewesen sein können, so ist die Wahl in dem aus § 42 
Abs. 1 ersichtlichen Umfang für ungültig zu erklären und dementsprechend eine 
Wiederholungswahl anzuordnen (§ 42). 

c) Wird die Feststellung des Wahlergebnisses für ungültig erklärt, so ist sie 
aufzuheben und eine Neufeststellung anzuordnen (§ 43). Ist die Neufeststellung nicht 
möglich, weil die Wahlunterlagen verlorengegangen sind oder wesentliche Mängel 
aufweisen, und kann dies im jeweils vorliegenden Einzelfall auf das Wahlergebnis im 
Wahlbezirk oder auf die Zuteilung der Sitze aus der Reserveliste von entscheidendem 
Einfluss sein, so gilt Buchstabe b entsprechend. 

d) Wird festgestellt, dass keiner der unter Buchstaben a bis c genannten Fälle 
vorliegt, so ist die Wahl für gültig zu erklären. 



(2) Die Mitglieder der Vertretung sind auch dann nicht gehindert, an der Entscheidung gemäß Absatz 
1 mitzuwirken, wenn sich die Feststellungen im Einzelfall auf ihre Wahl erstrecken. 

(3) Die Vertreter scheiden aus, sobald der Beschluss der Vertretung unanfechtbar geworden oder im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig bestätigt ist. Die Rechtswirksamkeit ihrer bisherigen 
Tätigkeit wird durch das Ausscheiden nicht berührt. 

(4) Die Vertretung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder beschließen, dass ein 
Mitglied, dessen Wahl für ungültig erklärt ist, bis zur Unanfechtbarkeit des Beschlusses der Vertretung 
bzw. bis zur Rechtskraft der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung nicht an der Arbeit der Vertretung 
teilnehmen darf. 

§ 41 

(1) Gegen den Beschluss der Vertretung nach § 40 Abs. 1 kann binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage steht auch der Aufsichtsbehörde zu. Im Fall der 
Ungültigkeitserklärung der Wahl durch die Vertretung steht auch einer Partei oder Wählergruppe, die 
keinen Einspruch eingelegt, die Klagebefugnis zu. Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der 
Verwaltungsgerichtsordnung findet nicht statt. 

(2) Das Verwaltungsgericht kann auf Antrag des Klägers den gemäß § 40 Abs. 4 ergangenen 
Beschluss durch einstweilige Anordnung aufheben oder, falls ein solcher Beschluss nicht gefasst 
worden ist, auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder der Vertretung eine Anordnung 
gemäß § 40 Abs. 4 treffen. 

§ 42 

(1) Sind in einem Stimmbezirk Unregelmäßigkeiten gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe b vorgekommen, so 
ist die Wahl im ganzen Wahlbezirk zu wiederholen. Erstrecken sich die Unregelmäßigkeiten auf mehr 
als die Hälfte der Wahlbezirke, so ist die Wahl im ganzen Wahlgebiet zu wiederholen. 

(2) Bei der Wiederholungswahl wird, vorbehaltlich einer anderen Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren, nach denselben Wahlvorschlägen und, wenn seit der Hauptwahl noch nicht 
sechs Monate verflossen sind, auf Grund derselben Wählerverzeichnisse gewählt, wie bei der für 
ungültig erklärten Wahl. 

(3) Die Verteilung der Sitze aus den Reservelisten ist nach den Ergebnissen der Wiederholungswahl 
neu zu berechnen. 

(4) Wiederholungswahlen müssen baldmöglich stattfinden, spätestens innerhalb von vier Monaten, 
nachdem der Beschluss der Vertretung unanfechtbar geworden oder im verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren rechtskräftig bestätigt ist. Ist die Wahl nur teilweise für ungültig erklärt worden, so 
unterbleibt die Wiederholungswahl, wenn feststeht, dass innerhalb von neun Monaten eine neue 
Vertretung  im Rahmen der allgemeinen Kommunalwahlen gewählt wird. Den Tag der 
Wiederholungswahl und die für ihre Vorbereitung maßgeblichen Fristen und Termine bestimmt die 
Aufsichtsbehörde. 

(5) Wenn eine im ganzen  Wahlgebiet erforderliche Wiederholungswahl nicht innerhalb eines Jahres 
nach der für ungültig erklärten Wahl durchgeführt wird, so findet spätestens innerhalb von vier 
Monaten, nachdem der Beschluss der Vertretung unanfechtbar geworden oder im 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig bestätigt ist, eine Neuwahl für den Rest der 
Wahlperiode statt, sofern nicht innerhalb von neun Monaten eine neue Vertretung im Rahmen der 
allgemeinen Kommunalwahlen gewählt wird. Den Tag der Neuwahl und die für ihre Vorbereitung 
maßgeblichen Fristen und Termine bestimmt die Aufsichtsbehörde. 

§ 43 

(1) Ist der Beschluss über die Neufeststellung des Wahlergebnisses gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe c 
unanfechtbar geworden oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren rechtskräftig bestätigt, so hat der 



von der neuen Vertretung gewählte Wahlausschuss das Ergebnis neu festzustellen. Er ist hierbei an 
die Grundsätze der Entscheidung gemäß Satz 1 gebunden. 

(2) Das Wahlergebnis ist vom Wahlleiter neu bekanntzumachen. Auf seine Nachprüfung finden die 
Vorschriften der §§ 39 bis 41 Anwendung. 

 

§ 44  

(1) Die Vertretung entscheidet darüber, ob ein Vertreter seinen Sitz verloren hat, weil die 
Voraussetzungen seiner Wählbarkeit nach der Wahl weggefallen sind; § 39 Abs. 1, § 40 Abs. 2 bis 4 
und § 41 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Die allgemeinen Vorschriften des kommunalen Verfassungsrechts über das Beanstandungsrecht 
des Bürgermeisters oder Landrates und über die Befugnisse der Aufsichtsbehörden bleiben 
unberührt. 

 

 

Auszug aus Kommunalwahlordnung 

X. Wahlprüfung, Ausscheiden und Ersatz 
von Vertretern 

§ 65 Bekanntgabe von Entscheidungen 

Die folgenden Entscheidungen sind der Aufsichtsbehörde, dem vom Verlust des freigewordenen 
Sitzes betroffenen Vertreter und, wenn sie einen Einspruch betreffen, dem Einspruchserheber 
zuzustellen: 

1. Beschluss der Vertretung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 des     
Gesetzes, 

2. Beschluss der Vertretung über den Verlust eines Sitzes gemäß § 44 Abs. 1 des 
Gesetzes, 

3. nachträgliche Feststellung des Wahlleiters, dass ein Bewerber die Wahl 
angenommen hat, obwohl er an der Zugehörigkeit zur Vertretung gehindert war (§ 13 
Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes), und Feststellung des 
Verlustes der Mitgliedschaft (§ 13 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes), 

4. Feststellung des Wahlleiters über den Nachfolger oder das Freibleiben des Sitzes 
bei der Ersatzbestimmung von Vertretern (§ 45 Abs. 2 des Gesetzes), 

5. Feststellung des Wahlleiters über den Verlust des Sitzes auf Grund eines 
Parteiverbots gemäß Artikel 21 des Grundgesetzes, auf Grund einer Entscheidung 
nach Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes und auf Grund einer Entscheidung nach 
Artikel 32 Abs. 2 der Landesverfassung (§ 46 Abs. 4 des Gesetzes). 

Der Beschluss der Vertretung und die Feststellung des Wahlleiters sind öffentlich bekanntzumachen; 
vereinfachte Bekanntmachung genügt. § 30 Satz 2 gilt entsprechend. Die Bekanntmachung gilt als 
Bekanntgabe im Sinne des § 41 Satz 1 des Gesetzes, soweit der Beschluss oder die Feststellung 
nicht zugestellt ist. 

§ 66 Wahlprüfung 



Der Wahlleiter legt dem nach § 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zu bildenden 
Wahlprüfungsausschuss die bei ihm eingegangenen Einsprüche sowie die sonstigen 
Unterlagen über die amtliche Vorprüfung des Wahlergebnisses unverzüglich vor. 

 

 

§ 67 Wiederholungswahl 

(1) Erstreckt sich die Wiederholungswahl nur auf einzelne Wahlbezirke, so bleiben die Wahlbezirke 
und die Stimmbezirke die gleichen wie bei der Hauptwahl, es sei denn, dass Beanstandungen gegen 
die Wahlbezirks- oder Stimmbezirkseinteilung als begründet anerkannt sind. Im übrigen sollen 
Wahlbezirke, Stimmbezirke, Wahlräume und Wahlvorstände nach Möglichkeit die gleichen bleiben wie 
bei der Hauptwahl; jedoch kann der Wahlausschuss diejenigen Veränderungen vornehmen, die er zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Wiederholungswahl für erforderlich hält. Bei der 
Wiederholungswahl in einzelnen Wahlbezirken wird der von der neuen Vertretung gewählte 
Wahlausschuss tätig. Bei der Wiederholungswahl im ganzen Wahlgebiet beruft die Aufsichtsbehörde 
die Beisitzer des Wahlausschusses. 

(2) Findet die Wiederholungswahl wegen Unregelmäßigkeiten bei der Aufstellung von 
Wählerverzeichnissen statt, so ist, vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren, in den betroffenen Stimmbezirken das Verfahren zur Aufstellung, 
Einsichtnahme, Berichtigung und zum Abschluss der Wählerverzeichnisse nach dem Stande am Tage 
der Hauptwahl gemäß den allgemeinen Vorschriften neu durchzuführen. 

(3) Findet die Wiederholungswahl später als sechs Monate nach der für ungültig erklärten Wahl statt, 
so werden die Wählerverzeichnisse in den Stimmbezirken, in denen die Wahl zu wiederholen ist, nach 
den allgemeinen Vorschriften neu aufgestellt. 

(4) Wenn im Wahlprüfungsverfahren eine Wiederholung wegen Unregelmäßigkeiten bei der 
Zulassung von Wahlvorschlägen angeordnet worden ist, können, vorbehaltlich einer abweichenden 
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren, zu Unrecht beanstandete Wahlvorschläge durch neue 
ersetzt und zu Unrecht zugelassene Wahlvorschläge nicht ersetzt werden. Im übrigen können für eine 
Wiederholungswahl Wahlvorschläge geändert oder durch neue ersetzt werden, wenn dies durch 
Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren angeordnet worden ist, wenn ein Bewerber gestorben ist, 
seine Wählbarkeit verloren hat, seine Zustimmung zurückgezogen hat oder aus der Partei 
ausgeschieden ist, für die er bei der Hauptwahl aufgestellt war; § 69 Abs. 1 findet sinngemäß 
Anwendung. Erstreckt sich die Wiederholungswahl nur auf einzelne Wahlbezirke, so können die 
Reservelisten nicht ergänzt oder geändert werden. 

§ 68 Verzicht 

Bestimmt der Wahlleiter einen Beauftragten zur Entgegennahme der Verzichtserklärung gemäß § 38 
des Gesetzes, so soll der Auftrag hierzu schriftlich erteilt und der Niederschrift eine amtlich 
beglaubigte Abschrift des Beauftragungsschreibens beigefügt werden. 

§ 69 Ersatzbestimmung von Vertretern 

(1) Der Wahlleiter soll sich vor der Feststellung des Nachfolgers des freigewordenen Sitzes von den 
zuständigen Leitungen der Parteien und Wählergruppen bestätigen lassen, dass der betreffende 
Bewerber nicht aus der Partei oder Wählergruppe, für die er bei der Wahl aufgestellt war, 
ausgeschieden ist. Soweit er es für erforderlich hält, kann der Wahlleiter weitere Nachweise von den 
zuständigen Leitungen der Parteien und Wählergruppen verlangen. 

(2) Die Vorschriften über die Benachrichtigung der Gewählten und die Annahme der Wahl (§ 36 des 
Gesetzes, § 62) finden bei der Ersatzbestimmung (§ 45 des Gesetzes) entsprechende Anwendung. 
Der Ersatzbewerber ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass er auch als Bewerber nach der 
Reihenfolge ausscheidet, wenn er die Annahme der Wahl ausschlägt. 



 


